
 
 
Seit 30 Jahren beraten wir deutsche, österreichische und schweizerische Unternehmen sowie deren  
Niederlassungen in Frankreich in allen Fragen des französischen Unternehmensrechts.  
Führungskräften, Personal-, Rechts- und Finanzabteilungen sowie Vertriebsmitarbeitern stehen wir 
als Ansprechpartner und Wegweiser im Frankreichgeschäft zur Seite.  
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Wie zahle ich meine Steuern in Frankreich? 

8. April 2024 

 
Sie besitzen eine Immobilie in Frankreich und müssen deshalb unter anderem 
die Grundsteuer an die französische Steuerverwaltung zahlen.  

Zu diesem Zweck erhalten Sie jedes Jahr einen Grundsteuerbescheid, aus 
dem der zu zahlende Betrag hervorgeht. 

Auf diesem Bescheid ist jedoch nicht die Bankverbindung der französischen 
Steuerverwaltung für die Zahlung der Steuer angegeben. 

Welche Möglichkeiten habe ich, meine Steuern in Frankreich zu 
bezahlen? 

➢ Wenn Sie ein Online-Konto eingerichtet haben: 

 
Am einfachsten ist es, die Zahlung über das Online-Portal für 
Privatpersonen oder Unternehmen auf der offiziellen Website der 
französischen Steuerverwaltung (impots.gouv.fr) zu tätigen: Ihre 
Steuerbescheide sind in Ihrem Online-Konto verfügbar und können online 
bezahlt werden.  

Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihre Bankdaten für ein 
Lastschriftverfahren hinterlegen oder sich für eine Zahlung in 
monatlichen Raten entscheiden. 

Außerdem enthalten die französischen Steuerbescheide mittlerweile 
einen QR-Code: Wenn Sie diesen QR-Code mit der App impôts.gouv auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet einscannen, können Sie die Zahlung 
vornehmen. 

Wie ist jedoch vorzugehen, falls Sie noch kein Online-Konto eingerichtet 
haben oder falls der QR-Code nicht funktioniert? 
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➢ Die Zahlung Ihrer Steuern ist online möglich, auch wenn Sie kein Online-Konto haben, und 

zwar unter folgendem Link: 

 
https://www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr/stl/satelit.web?templatename=accueilchar
pente&contexteinitial=1 
 
 
Sie müssen dann wie folgt vorgehen: 
 
 

1. Auf dieser Seite ist die Steuernummer („Numéro fiscal“), die auf dem Steuerbescheid steht, 

einzugeben (s. Mustersteuerbescheid am Ende des Artikels: Die Steuernummer ist blau 

markiert). 
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2. Auf dieser Seite ist auf „Payer un avis en ligne“ (einen Bescheid online bezahlen) zu klicken.  

 

 

 
3. Auf dieser Seite ist die Referenz des Steuerbescheids („Référence de l’avis“) einzugeben (s. 

Mustersteuerbescheid am Ende des Artikels: Die Referenz ist gelb markiert). 
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4. Anschließend sind die Daten des ausgewählten Bankkontos und die E-Mail-Adresse 

anzugeben.  

 

Zum Schluss erscheint die Bestätigungsseite mit einer Zusammenfassung nach erfolgter 

Zahlung. 

 
 
Für Fragen steht Ihnen unser Steuerrechtsteam selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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AVIS_TF_RG

(C) : 01 23 456 789 012
98 76 5432109 87

04/08/2023
31/08/2023

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
SIP

MUSTERMAN MAX
1 rue Exemple
01234 MUSTERSTADT

• pour le paiement de votre impôt :
SIP

Tél :
• pour le montant de votre impôt :
SDIF

Tél :

Somme à payer

2 000,00 €

Date limite de paiement : 17/10/2023

Payez cette somme par un des moyens suivants :

- sur impots.gouv.fr en vous connectant à votre espace
particulier ou professionnel, puis laissez-vous guider ;

- en utilisant le code ci-dessous avec votre smartphone ou votre tablette ;

FLASHCODE

Flashez ce code avec l'application « Impots.gouv »
pour payer par smartphone ou tablette.

Plus d'informations dans la notice de cet avis.

Taxes foncières pour 2023

MUSTERBESCHEID

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1536-tip-k/notice-avis-taxe-fonciere-role-general
Jörg Luft
Texte surligné 

Jörg Luft
Texte surligné 


